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§ 11 NÖ BSG Voraussetzungen für
die Aufbringung von

Gärrückständen
 NÖ BSG - NÖ Bodenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Gärrückstände dürfen auf Böden nur dann aufgebracht werden, wenn die Anforderungen der “Richtlinie für den

sachgerechten Einsatz von Biogasgülle und Gärrückständen im Acker- und Grünland, 2. Au3age 2007” erfüllt werden

(Herausgeber: Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz; Hersteller: Österreichische Agentur für Gesundheit

und Ernährungssicherheit GmbH, Bereich Landwirtschaft, Institut für Bodengesundheit und P3anzenernährung, 1226

Wien, Spargelfeldstraße 191).

(2) Der Betreiber der Anlage, der Gärrückstände für die Aufbringung auf Böden abgibt, hat ein Abnehmerverzeichnis zu

führen. In das Abnehmerverzeichnis ist jede Abgabe von Gärrückständen unter Angabe der Menge und des Namens

und der Anschrift des Abnehmers einzutragen.

(3) Bei Abgabe von Gärrückständen ist ein Lieferschein in dreifacher Ausfertigung auszustellen, der vom Betreiber der

Anlage und vom Abnehmer zu unterfertigen ist. Eine Ausfertigung des Lieferscheines verbleibt dem Betreiber, eine

weitere dem Abnehmer. Die dritte Ausfertigung hat der Betreiber an die Behörde zu übersenden. Dem Lieferschein ist

eine Information über die Beschaffenheit der abgegebenen Gärrückstände anzuschließen.

(4) In Nationalparks, Naturschutzgebieten, in Naturdenkmälern mit Flächenbezug, in verkarsteten Gebieten, auf

Mooren und auf Trockenrasen bzw. auf Teil3ächen der aufgezählten Flächen ist die Aufbringung von Gärrückständen

in jenem Ausmaß verboten, in den auch sonstige landwirtschaftliche Düngemaßnahmen naturschutzrechtlich

eingeschränkt sind.
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